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A) TEXTFESTSETZUNGEN 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen  

1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2) BauNVO)  

Im Plangebiet ist als Art der baulichen Nutzung ein Sonstiges  Sondergebiet (Solarenergie) 

gemäß § 11 (2) BauNVO  sowie eine öffentliche Grünfläche (Sportplatz)  gemäß §  9 (1) Nr. 

15 festgesetzt.  

 

Sonstiges Sondergebiet  (Solarenergie) 

Zulässig sind Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Sonnenenergie 

durch Fotovoltaik und Solarthermie dienen, einschließlich der erforderlichen Nebenanla -

gen. 

 

Öffentliche Grünfläche (Sportplatz)  

Für das Plangebiet ist als Art der Nutzung eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Sportanlage und den zugehörigen Anlagen wie Zuwegung, Stellplätze, Gebäude und Ne -

benanlagen vorgesehen.  

 

 

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 und § 16 BauNVO)  

 Sondergebiet  Grünanlage 

Grundflächenzahl  0,8  0,1  

Maximale Höhe baulicher Anlagen  3,0 m  5,0 m (14,0 m für Flut -

lichtanlagen)  

Zahl der Vollgeschosse  I I 

 

Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen bezieht sich auf den Abstand zwischen 

natürlichem Geländeniveau  am Gebäudeschwerpunkt  und dem höchsten Punkt der bauli -

chen Anlage (z.B. Dachfirst). Dachaufbauten, wie z.B. Gelän der, Lüftungsanlagen, Anten -

nen und Schornste ine werden bei der Bestimmung der Höhe nicht berücksichtigt.  

 

Als Gebäudeschwerpunkt gilt der Schnittpunkt der Diagonalen des flächenkleinsten Recht -

ecks, welches das als Einheit auftretende Gebäude umfasst. Untergeordnete Gebäudeteile 

(z.B. Garagenanbauten) sind bei der Festlegung dieses Rechtecks nicht zu berücksichti -

gen. 

 

Flutlichtanlagen können die maximale Höhe baulicher Anlagen im Bereich der Grünanlage 

mit der Zweckbestimmung Sportplatz von 5,0 m überschreiten. Die maximale Höhe für 

entsprechende Anlagen beträgt 14,0 m über dem vorhandenen Bodenniveau.  
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Beispielhafte Darstellung der Ermittlung des Gebäudeschwerpunktes  

 

 

 

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 

BauNVO) 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich allgemein durch Bau-

grenzen. 

 

Im Bereich der festgesetzten öffentlichen Grünfläche (Sportplatz) können außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise alle Nebenlagen zugelassen wer den, 

die keine Hauptgebäude sind und nach der Zweckbestimmung der Grünfläche zur üblichen 

Ausstattung eines Sportplatzes zählen  (vgl. 4.).  

 

 

4.  Flächen für Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)  

Sonstiges Sondergebiet (Solarenergie)  

Zweckgebundene Nebenanlagen  § 14 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen zuläs -

sig. Erschließungen und Stellplätze gemäß §  12 BauNVO sind auch außerhalb der Bau -

grenzen zulässig.  

 

Öffentliche Grünfläche (Sportplatz)  

Zweckgebundene Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO wie Tore, Zäune, Bal lfangzäune,  

Geländer, Rasenheizung,  Flutlichtanlagen und Beregnungsanlagen sowie Erschließung s-

einrichtungen  und Stellplätze gemäß §  12  BauNVO sind auch außerhalb der Baugrenzen 

zulässig. 

 

 

5.  Bauverbotszone  

Entlang der L  230 unmittelbar südlich des Plangebiets verläuft eine Bauverbotszone. Diese 

ist der Planurkunde zu entnehmen.  Innerhalb der Bauverbotszone errichtete bauliche An -

lagen sind zeitnah innerhalb eines halben Jahres auf Kosten des Anlagenbetreibers gemäß 
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§ 9 (2) BauGB dann zurückzubauen, wenn von Seiten des Landesbetriebs Mobilität Rhein -

land Pfalz eine entsprechende Aufforderung ausgesprochen wird. Dies ist zusätzlich ver -

traglich zwischen den Parteien (Anlagenbetreiber und LBM) festzuhalten. Bis ein entspre -

chender Vertrag geschlossen wu rde, kann innerhalb der Bauverbotszone keine Errichtung 

baulicher Anlagen erfolgen.  

 

 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß §  9 (4) BauGB i.V.m. 

§ 88 (6)  LBauO 

1.  Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 (1) Nr. 1 LBauO)  

Fassadengestaltung  

Als Farbtöne sind nur gedeckte Farben zulässig: Reines Weiß oder sehr helle Töne (Re -

missionswert von 80 -100) sowie reines Schwarz oder sehr dunkle Töne (Remissionswert 

von 0 -20) sind unzulässig.  

 

Dachgestaltung  

Innerhalb des sportlichen Anlagenbereichs sind geneigte Dächer mit einer Dachneigung 

zwischen 20° und 45°zulässig. Pultdächer sind mit einer Neigung ab 15° zulässig.  

 

Bauliche Nebenanlagen nach § 14 (1) BauNVO und Garagen dürfen  dort  auch mit geringer 

geneigten Dächern bzw. Flachdächern errichtet werde n. 

 

Dachbegrünungen, Fotovoltaik -/Solaranlagen und andere Maßnahmen, die die Ökobilanz 

des Gebäudes verbessern, sind zulässig.  

 

 

2.  Einfriedungen (§ 88 (1) Nr. 3 LBauO)  

Im Plangebiet sind Einfriedungen bis 2,50 m Höhe über angrenzendem Gelände zulässig.  

 

Ballfangzäune stellen zweckgebundene Nebenanlagen des Sportplatzes dar  und zählen 

und nicht als Einfriedungen.  Sie können im Bereich des Sportplatzes entsprechend außer -

halb der Baugrenzen errichtet werden.  

 

 

3.  Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grun dstücke (§ 88 (1) Nr. 3 

LBauO) 

Die Anlage und flächige Abdeckung von Flächen mit Mineralstoffen (z.B. Kies, Splitt, 

Schotter, Wasserbausteine o.ä.) oder Folien ist nicht zulässig. Diese Bindung gilt nicht für 

Wege und Zufahrten.  
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III. Landschaftsplanerisch e Festsetzungen  

1.  Pflanzbindung und Erhalt von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25b 

BauGB) 

Im ausgewiesenen Bereich (vgl. Planurkunde) sind die bestehenden Bäume langfristig zu 

erhalten und zu entwickeln. Zur Vermeidung der Betroffenheit von besonders geschützten 

Arten gemäß den Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG sind Schnittarbeiten nur au -

ßerhalb der Brutzeiten gemäß den Zeitvorgaben in § 39 Abs. 5 BNatSchG (zwischen 01. 

Oktober und 28./29. Februar) durchzuführen.  

 

 

2.  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§  9 (1) Nr. 20 BauGB)  

 

A1 Extensive Bewirtschaftung von Wiesenflächen  

Seesbach, Flur 1, Flurstücke 3, 5  

Ausgleichsfläche: 4.430 m²  

Ausgleichsmaßnahme: Die Wiesenflächen sind mit mindestens 1 -mal, maximal 2 -mal im 

Jahr zu mähen, das Mahdgut ist innerhalb einer Woche abzufahren. Die Anwendung von 

Düngemitteln un d Pestiziden ist nicht zulässig . Die Mahd ist als Hochmahd auszuführen. 

Walzen oder Schleppen der Flächen ist zwischen 10.04 und 31.07. eines Jahres nicht 

zulässig. 

 

Im Rahmen des Verfahrens werden weitere Ausgleichsmaßnahmen in Abstimmung mit 

den fachlich beteiligten benannt.  Im Anhang befindet sich hierzu eine erste Ausgleichsb i-

lanzierung zur Thematik der Biotoptypen. Die Bilanzierung orientiert sich am Entwurf der 

Bundeskompensationsverordnung zur Ermittlung einer Ausgleichsfläche.  

 

Bsp.: 

A2 Anlage einer extensiven Streuobstwiese  

Seesbach, Flur x, Flurstück y (Teilfläche)  

Ausgleichsfläc he: 

Es ist eine Streuobstwiese von insgesamt 20 Bäumen zu schaffen. Die Bäume sollen 

einen Abstand von ca. 15  m zueinander aufweisen. Die Obstsorten sind den Sortenemp -

fehlungen für den Streuobstanbau in Rheinland Pfalz zu entnehmen 1 und dem Standort 

anzupassen. Abweichend hiervon ist auch Wildobst zulässig (Eberesche, Wildkirsche, 

Wildapfel, Mispel, Mehlbeere, Mirabelle) . Die Bäume sind mindestens alle 5 Jahre einem 

fachgerechten Erziehungs - bzw. Erhaltungsschnitt zu unterziehen. Abw eichend hiervon 

ist für Wildobst keine weitergehende Pflege vorzusehen. Eine Sortenliste liegt den Unter -

lagen bei. Keine Obstart darf 85  % der gesamten Baumzahl übersteigen. Abgängige Ge -

hölze sind zur nächsten Pflanzperiode zu ersetzen.  

 

Mindestpflanzqua lität: Hochstamm, Mindeststammhöhe 1,6 m, Stammumfang auf 1  m 

Höhe mindestens 12 -14 cm  

 

                                                           
1 Sortenempfehlungen für den Streuobstbau in Rheinland Pfalz, Landes- und Regionallisten , 02/2005  
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Die Wiesenflächen sind mit mindestens 1 -mal, maximal 2 -mal im Jahr zu mähen. D as 

Mahdgut ist innerhalb einer Woche abzufahren. Die Anwendung von Düngemitteln und 

Pestiziden ist nicht zulässig. Die erste Mahd soll nicht vor Beginn des Monats Juli erfol -

gen. Die zweite Mahd soll mindestens 8 Wochen Abstand zur ersten Mahd aufweisen. 

Die Mahd ist als Hochmahd auszuführen. Walzen oder Schleppen der Flächen ist zwi -

schen 10.0 4 und 31.07. eines Jahres nicht zulässig.  
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IV.  Hinweise  

Baugrunduntersuchungen  

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 

4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke, DIN EN 1997 -1 und -2 

Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik sowie DIN 1054 Baugrund - Si-

cherheitsnachweise im Erd - und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997 -1) 

zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An - und Umbauten (insbesondere 

mit Lastän derung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen und die Einbezie -

hung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers vorgeschlagen.  

 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück -

sichtigen.  

 

Maßnahmen zum Bodenschutz  

Der Oberboden sowie der kulturfähige Unterboden sollten entsprechend DIN 18915 gesi -

chert werden. Die Überdeckung des Bodens mit sterilem Erdreich ist nicht gewünscht. 

Gemäß DIN 18300 sollte anfallender Oberboden getrennt von anderen Bodenarten gela -

gert u nd vor Verdichtung geschützt werden, um eine Schädigung weitgehend zu vermei -

den. 

 

Anfallender Erdaushub hat, getrennt nach Ober - und Unterboden, nach Möglichkeit im 

Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw. einzubauen (landschafts -

gestalterische Maßnahmen usw.).  

 

Denkmalschutz  

Bei Erdarbeiten erkennbare Bodendenkmäler bzw. archäologische Funde (wie Mauern, Erd -

verfärbungen, Knochen - und Skelettteile, Gefäße oder Scherben, Münzen und Eisenge -

genstände usw.) unterliegen gem.  § 16 bis § 21  dem Denkmalschutz - und Denkmal pfle-

gegesetz Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direk -

tion Archäologie, Außenstelle Koblenz.  

 

Artenschutz  

Zur Vermeidung der Betroffenheit von besonders geschützten Arten gemäß den Ver bots-

tatbeständen nach § 44 BNatSchG sind Gehölzrodungen und Baufeldräumung nur außer -

halb der Brutzeiten gemäß den Zeitvorgaben in § 39 Abs. 5 BNatSchG (zwischen 01. 

Oktober und 28/29. Februar) durchzuführen.  
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B) BEGRÜNDUNG 

1.  Grundlagen der Planung  

1.1  Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung  

Die Ortsgemeinde Seesbach plant zusammen mit der innogy SE die Ausweisung von Flä -

chen für Photovoltaikanlagen und die Bestandssicherung eines existierenden Sportplatzes 

nördlich der Siedlungslage im Anschluss an e ine bereits bestehende Photovoltaikanlage. 

Der Bereich ist nach Süden hin leicht abfallend und von Offenland dominiert, somit für die 

Erzeugung von Solarstrom gut geeignet. Die Ortsgemeinde wird mit der Planung einen 

Beitrag zur Einsparung von klimaschädli chem CO2 und der Umstellung der Energieerzeu -

gung auf nachhaltige Quellen leisten.  

 

Verfahrensschritte  

Der Ortsgemeinderat  der Ortsgemeinde Bruchhausen hat die Aufstellung des  Bebauungs-

ok`mr ƑStrout IIƏ ytq Fdvúgqkdhrstmf dhmdq(im mehrfachen Sinne) nachhaltigen städtebau -

lichen Entwicklung (§  1 (5) BauGB) beschlossen.   

 

Die hier vorliegende Fassung des Bebauungsplans mit Textfestsetzungen und Begründung 

wurde für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §  3 (1) BauGB sowie für 

die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 ( 1) BauGB angefertigt.  

 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Das ca. 4,83  ha große Plangebiet liegt  unmittelbar nördlich des  Siedlungsbereichs im Au -

ßenbereich, angrenzend an einen Rasensportplatz.  

 

Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Flurstücke:  

 

Gemarkung Seesbach, Flur 1, Flurstücke: 3, 4, 5  (Teilfläche) , 28/2 , 29 (Teilfläche) . 
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Lage des Plangebiets, Ausschnitt aus der Luftbild, Auszug LANIS 30 .08.2019, unmaßstäblich  

 

 
Lage des Plangebiets, Ausschnitt aus der TK25 , Auszug LANIS 2 6.08.2019 , unmaßstäblic  
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1.3 Bestandssituation  

Ortsgemeinde  Seesbach 

Kreis Bad Kreuznach 

Einwohnerzahl  498  (31.12.201 8)2  

Lage Das Plangebiet beginnt  am nördlichen  Siedlungsrand von Seesbach und 

erstreckt sich nach Norden entlang einer nach Süden ausgerichteten 

Hanglage (ca. 401 m bis ca. 414 m ü.NN) bis zu einem größeren Wald -

gebiet. Es wird von Grü nland und einem Rasensportplatz  sowie einem 

aufgegebenen Rasensportplatz eingenommen. Das Plangebiet liegt auf 

einem Flachen Plateau  

Fließgewässer Durch die Ortslage von Seesbach verläuft der namensgebende Sees -

bach, am nördli chen Rand der Gemarkung verläuft der Steinbach. Ein 

Vorflut er des Steinbachs läuft in Form einer (trockenen) Betonrinne ent -

lang bzw. innerhalb des Plangebiets.  

Verkehrsanbindung 

(klassifizierte Stra -

ßen) 

L 230  Simmertal nach Münchwald  

Benachbarte Orts ge-

meinden 

Norden: (Soonwald)  

Westen:  Weitershorn , 

Süden/Osten: Langenthal;  

 

Das ca. 4,8 3 ha große Plangebiet befindet si ch in der Ortsgemeinde Seesbach/  Verbands-

gemeinde Bad Sobernheim , auf einem südexponierten Hang unmittelbar nördlich des Sied -

lungskörpers. Die L  230 trennt das Plangebiet dabei vom Siedlungskörper. Westlich des 

Plangebiets grenzt eine Solaranlage auf einer Fläche von ca. 1,7 ha an. Nördlich erstreckt 

sich ein großflächiger Waldbestand mit einem größeren Wanderparkplatz. Westlich erstre -

cken sich Wiesenflächen, welche in einen Querrie gel aus Waldstrukturen übergehen, deut -

khbg vdhsdq ďrskhbg adehmcds rhbg chd Rhdcktmf ƑV`kceqhdcdƏ- 

 

                                                           
2 https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat  abgerufen 30.08.2019  

https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat
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Blickrichtung Norden über das Plangebiet vom Ortsrand aus  
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2.  Einordnung in die städtebauliche Entwicklung der Ortsgemeinde und die 

überörtliche Planung  

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Relevante Ziele der Raumordnung bestehen in Form des am 25.08.2008 in Kraft getrete -

nen Landesentwicklungsprogrammes Rheinland -Pfalz (LEP IV) und des Regionalen Raum -

ordnungsplanes Mittelrhein -Westerwald  (RROP 201 7).  

 

 

2.1  Vorgaben übergeordneter Planungen/vereinfachte raumordnerische Überprü -

fung  

Die Ortsgemeinde Seesbach gehört zur Verbandsgemeinde Bad Sobernheim und liegt im 

Kreis Bad Kreuznach. Für die Ortsgemeinde und das Plangebiet werden in den einzelnen 

Programmen und Plänen der Raumordnung und Landesplanung folgende Vorgaben und 

Aussagen getroffen:  

 

Landesentwicklungsprogramm Rheinland -Pfalz - LEP IV (Stand: Oktober 2008)  

Im LEP IV werden für die Ortsgemeinde Dernbach folgende Vorgaben und Entwick lungs-

ziele benannt:  

 

Raumstrukturgliederung:  Ländlicher Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruk -

tur ; 

Zentrale Orte/ Verflechtungs -

bereiche: 

 

Kooperierende Mittelzentren Kirn und Idar -Oberstein; 

Freiraumschutz:  Keine besondere Aussage;  

Landschaftstyp:  Randbereich Waldlandschaft, Offenlandbetonte Mo -

saiklandschaft;  

Erholungs- und Erlebnisräume: Randbereich Soonwald ; 

Historische Kulturlandschaften : Keine besondere Aussage;  

Biotopverbund : Keine besondere Aussage;  

Grundwasserschutz : Randbereich vom Bereich herausragender Bedeutung;  

Hochwasserschutz:  Keine besondere Aussage;  

Klima: Keine besondere Aussage;  

Landwirtschaft:  Randbereich landesweit bedeutsamer Bereich für die 

Landwirtschaft;  

Forstwirtschaft:  Randbereich mit besonderen Schutz - und Erholungs -

aspekten;  

Rohstoffsicherung:  Keine besondere Aussage;  

Erholung und Tourismus:  Randbereich landesweit bedeutsamer Bereich für Er -

holung und Tourismus ; 

Funktionales Verkehrsnetz  Keine besondere Aussage;  

 

Die 1. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV sieht in G  166 einen flä -

chenschonenden Bau von baulichen unabhängigen Photovoltaikanlagen insbesondere auf 

Konversionsflächen und vorbelasteten Offenlandflächen vor. Entspre chende großflächige 

Photovoltaikanlagen erfordern eine gemeindliche Bauleitplanung. Das Plangebiet befindet 

sich (zum Teil) auf der Konversionsfläche eines Sportplatzes.  
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Qdfhnm`kdq Q`tlnqcmtmfrok`m ƑRheinhessen-NaheƏ 'QROP 20 14 ) 

Nachfolgend werden ergänzend zum Landesentwicklungsprogramm IV die planerischen 

Vorgaben des Regionalen Raumordnungsplans  ƑRheinhessen-NaheƏ eĕq chd Nqsrgemeinde 

Seesbach dargestellt : 

 

 

Raumstrukturgliederung:  Ländlicher Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruk -

tur;  

Leitbild  Entwicklung:  Entwicklungsbereich mit ländlicher Struktur;  

Nahbereiche: Verpflichtend kooperierendes Mittelzentrum Bad 

Sobernheim;  

Klima: Keine besondere Aussage;  

Grünzüge: Keine besondere Aussage;  

Biotopverbund:  Keine besondere Aussage;  

Vogelzugkorridore, Vogel -

schutz - und Rastgebiete:  

Keine besondere Aussage;  

Grundw asserschutz:  Randlich festgesetztes Wasserschutzgebiet;  

Hochwasserschutz:  Keine besondere Aussage;  

Radonprognose: Lokal hohes Radonpotenzial;  

Erholung und Tourismus:  Naturpark, randliche landesweit b edeutsame Erho-

lungs- und Erlebnisräume; 

Kulturlandschaften:  Keine besondere Aussage;  

Straßennetz : Flächenschließende Verbindung;  

Landwirtschaft:  Randlich Grünland und Ackerbau;  

Forstwirtschaft:  Randlich regional bedeutsame zusammenhängende 

Waldgebiete;  

 

Cdq Qdfhnm`kd Q`tlnqcmtmfrok`m ƑQgdhmgdrrdm-M`gdƏ rhdgs hm FN168 einen flächenscho -

nenden Bau von baulich unabhängigen Photovoltaikanlagen insbesondere auf Konversi -

onsflächen und vorbelasteten Offenlandflächen vor. Entsprechende großflächige Photo -

voltaikanlagen erfordern eine gemeindliche Bauleitplanung. Das Plangebiet befindet sich 

(zum Teil) auf der Konversionsfläche eines Sportplatzes.  

 

 

2.2 Bauleitplanung  

Flächennutzungsplan  

Im rechts wirksamen  Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim ist das 

Plangebiet im nördlichen Teil  als Fläche für Sport - und Spielanlagen, im südlichen Teil als 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land -

schaft  dargestellt. Die Nutzung von Teilflächen des Plangebiets mit Photovoltaikanlagen 

bedingt entsprechend eine Änderung des Flächennutzungsplans.  
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Auszug aus de m rechtswirksamen  Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, 

unmaßstäblich  

 

Bebauungsplan 

Innerhalb des Plangebiets existiert kein rechtsgültiger Bebauungsplan.  
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2.3 Sonstige Planungen/Zwangspunkte  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks Soonwald -Nahe (NTP-071 -004) . Die ent -

sprechende Rechtsverordnung 3 beschreibt als Schutzzweck : 

1.  Ƒseine landschaftliche Eigenart und Schönheit mit ausgedehnten Waldgebieten, 

Bergen, Wiesen- und Bachtälern, artenreichen Biotopen zu bewahren und zu berei -

chern,  

2.  die Leistungsfähigkeit seines Naturhaushalts einschließlich des pflanzlichen und 

tierischen Artenreichtums als wesentlicher Voraussetzung hierfür zu sichern oder 

wiederherzustellen,  

3.  ihn für die naturschonende Erholung größerer Bevölkerungsteile und einen land -

schaftsgerechten Fremdenverkehr zu entwickeln,  

4.  zur nachhalti gen Regionalentwicklung beizutragen,  

5.  bei der Einführung dauerhaft umweltgerechter Landnutzungen mitzuwirken. Ə 

 

Längerfristiges Ziel ist ein landschaftsgerecht entwickeltes und dauerhaft gesichertes Ge -

biet, das herausragenden ökologischen Wert besitzt und in dem in vorbildhafter und aus -

gewogener Weise Naturschutz, nachhaltige Nutzung, Erholung und Gesundheitsförderung 

praktiziert werden.  

 

Die Planung erfolgt direkt angrenzend an eine bestehende, flächige PV -Anlage mit Modul -

höhen über 2 m Gesamthöhe, zum T eil auf Konversionsflächen eines ehemaligen Rasen -

sportplatzes. Es wird nicht in besonders artenreiche oder geschützte Biotope eingegriffen. 

Durch die Planung kommt es absehbar nicht zu erheblich negativen Veränderungen des 

Naturhaushaltes.  Die Planung ist  damit mit den Zielen des Naturparks Soonwald -Nahe 

vereinbar. Weitere Ausführungen hierzu sind im Kapitel C (Umweltbericht) zu finden.  

 

Die Planung befindet sich außerdem innerhalb des K`mcrbg`esrrbgtsyfdahdsr ƑRnnmv`kcƏ 

(07 -LSG-71 -3) dessen Rechtsverordnung das Schutzziel wie folgt definiert:  

1.  Ƒdie Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,  

2.  die Bewahrung und Pflege der Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes des 

Soon- und Lützel -Soonwaldes,  

3.  die nachhaltige Sicherung des  Erholungswertes,  

4.  die Verhinderung und Beseitigung vo n Landschaftsschäden im Bereich  des Tages-

baus.Ə 

 

Die Planung erfolgt direkt angrenzend an eine bestehende, flächige PV -Anlage mit Modul -

höhen über 2 m Gesamthöhe, zum Teil auf Konversionsflächen eines e hemaligen Rasen-

sportplatzes. Es wird nicht in besonders artenreiche oder geschützte Biotope eingegriffen. 

Durch die Planung kommt es absehbar nicht zu erheblich negativen Veränderungen des 

Naturhaushaltes. Die Planung ist damit mit den Zielen des Landschaftsschutzgebiets 

Soonwald  vereinbar. Weitere Ausführungen hierzu sind im Kapitel C (Umweltbericht) zu 

finden.  

 

                                                           
3 K`mcdrudqnqcmtmf ĕadq cdm ƑRnnmv`kc-M`gdƏ unl 17- I`mt`q 1//4 
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3.  Planinhalte  

3.1  Planungskonzeption  

Die Planung sieht zum einen die Sicherung einer bestehenden Rasensportanlag e mit den 

zugeordneten Gebäuden, zum anderen die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf einem 

ehemaligen Rasensportplatz sowie Wiesenflächen vor. Durch die Umnutzung des Rasen -

sportplatzes kommt es zu einer zukunftsorientierten und klimafreundlichen Bewirtschaf -

tung vorbelastete r Flächen entsprechend der Vorgaben der Landesplanung. Die Schaffung 

weiterer Photovoltaikflächen südlich des bestehenden und zu sichernden Rasensportplat -

zes entspricht der bestehenden Umgebungsnutzung unmittelbar nordwestlich der vorge -

nannten Planfläche  und fügt sich entsprechend nahtlos ein. Die Planung entlang einer 

Verkehrsstraße (L  230) entspricht dabei prinzipiell dem Ziel , vorbelastete Bereiche bevor -

zugt zu überplanen.  Insgesamt wird die Ortsgemeinde Seesbach durch die Ausweisung 

der Flächen einen wichtigen Beitrag zu einer klimafreundlichen Energieerzeugung bei mi -

nimierten Eingriffe in Landschaft und Natur leisten.  

 

 

3.2  Verkehrliche Erschließung  

Die Verkehrliche Erschließung erfolgt über Wirtschaftsweg e ausgehend von der L  230. 

Die Wege existieren bereits und sind im Kataster eingetragen. Es kann stellenweise ein 

Ausbau in Schotterbauweise nötig werden.  

 

 

3.3 Freiraum 

Zentral im Gebiet soll ein Rasensportplatz mitsamt der umgebenden Gehölzbestände ge -

sichert werden. Die Rasenflächen unterliegen aufgrund ihrer Nutzung einer intensiven 

Pflege durch Mahd. Die Gehölzgruppen und Baumreihen können sich weitgehend frei ent -

wickeln. Der Bebauungsplan sieht einen unveränderten Erhalt dieser Flächen vor.  

 

Im nördlichen Teilgebiet der Photovolt aikanlagen sind Ausgleichsflächen in Form extensiv 

zu nutzender Wiesenflächen vorzusehen. Hiermit werden ehemalige Sportplatzflächen 

durch regelmäßige (jährliche) Mahd weiter abgemagert und eine artenreiche Pflanzenge -

sellschaft kann sich etablieren.  

 

Im gesamten Bereich der Photovoltaikanlagen kommt es nur während der Bauphase und 

auf sehr geringen Flächen für notwendige Infrastruktur (Transformatoren, Zuwegungen) 

zu Eingriffen in den Boden. Es handelt sich bei den überstellten Flächen nicht mehr explizit 

um Freiflächen, es handelt sich jedoch weiterhin um Wiesenflächen.  

 
 

3.4 Städtebauliche Kenndaten  

Städtebauliche Kenndaten     

Sonstiges Sondergebiet "Photovoltaik"  2,32  ha 

Öffentliche Grünfläche "Sportplatz"  1,83  ha 

Öffentliche Grünfläche - Ausgleichsflächen  0,44  ha 

Wirtschaftswege  0,24  ha 

Gesamtfläche  4,8 4 ha 
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3.5 Art der baulichen Nutzung  

Es wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz zum Erhalt des 

bestehenden Rasensportplatzes mit den andienenden Anlagen ausgewiesen. Jenseits die -

ser bestandserhaltenden Ausweisung kommt es zur Ausweisung von Flächen für Photo -

voltaikanlagen nördlich und südlich des Plangebietes. Hierbei werden zum einen ein auf -

gegebenes Rasenspielfeld des Sportplatzes, zum anderen eine Mä hwiese zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien überplant. Ziel ist es , bei minimaler Flächenausnutzung durch eng 

gestaffelte PV -Anlagen in einem vorbelasteten Bereich (L  230, Sportplatz, aufgegebene 

Spielflächen, bestands -PV-Anlage) effizient Energie zu produz ieren. 
 

 

3.6 Maß der baulichen Nutzung  

Gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 (2), 19 und 20 BauNVO wird im Plangebiet das 

Maß der baulichen Nutzung durch folgende Faktoren bestimmt:  

Á Grundfläche,  

Á Zahl der Vollgeschosse,  

Á Höhe baulicher Anlagen.  

 

Für die Festsetzung der Grundflächenzahl wurden der Bestand am Sportplatz sowie eine 

Referenzplanung der innogy SE zugrunde gelegt. Die Festsetzung von 0,8 für die Photo -

voltaikanlage und 0,1 für den Rasensportplatz mit zugehörigen Anlagen entspricht den 

Mindestanforderungen, welche sich aus der Planung bzw. dem Bestand ergeben.  

 

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich am Bestand und wird entsprechend mit I fest -

gesetzt. Zusätzlich werden Höhenbeschränkungen vorgenommen, da die überwiegende 

Zahl bauliche r Anlagen im Plangebiet nicht aus begehbaren Bauwerken bestehen wird.  

 

Als Referenzpunkt der Höhe wird das natürliche Gelände gewählt. Grund hierfür sind das 

bewegte Gelände und der Mangel an geeigneten, statischen Referenzpunkten wie z.B. 

Erschließungsstraßen im nahen Umfeld der geplanten Baufenster. Zusätzlich wird die PV -

Anlage aus zahlreichen kleinflächigen Zellen bestehen, welche dem Gelände direkt folgend 

aufgestellt werden. Eine entsprechende Festsetzung bietet sich also an.  

 

Die Höhenfestsetzungen entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Nutzungen. Wäh -

rend für die Errichtung eines Solarparks Gesamthöhen von bis zu 3,0 m für Einfriedungen, 

Trafostationen und Solarpaneele hinreichend bemessen sind, sind die Anforderungen 

durch den bestehenden Rasenplatz deutlich höher. Hier befinden sich bereits im Bestand 

Gebäude (Vereinsheim) von ca. 5,0 m G esamthöhe. Der Sportplatzbereich wird künftig 

nicht nur nach Westen sondern auch nach Norden und Süden hin von PV -Anlagen einge -

fasst werden. Der Rasensportplatz wird für Fußballspiele genutzt, sodass künftig voraus -

sichtlich Ballfangzäune erforderlich werden, um nicht regelmäßig Bälle in die PV -

Anlagenbereiche zu schießen. Aus diesem Grund können Ballfangzäune in einer Höhe von 

bis zu 5,0 m auc h außerhalb der Baufenster errichtet werden, sofern keine entgegenste -

hende Festsetzungen (z.B. Pflanzungserhalt) bestehen.  

 

Im Bereich des aufgegebenen Sportplatzes befindet sich eine alte Flutlichtanlage. Die Ge -

meinde wünscht entsprechend die Möglichkei t, auch am neuen, zu erhaltenden Sportplatz 

eine Flutlichtanlage errichten zu können. Eine Recherche der Mindesthöhen hierzu am 
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03.09.2019 ergab die Zahl 14,0 m (Österreichischer Fußballverband). Begründung hierzu 

ist die Vermeidung von Blendungseffekten d er Spieler. Um eine bedarfsgerechte, funkti -

onstüchtige Flutlichtanlage errichten zu können , wird entsprechend speziell für dies e Art 

von baulicher Nebenanlage  eine maximale Höhe von 14,0 m festgesetzt.  

 

 

3.7 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  

Aufgrund der Natur der ausgewiesenen Flächen  als Sportplatz oder Photovoltaikanlage  

werden keine Festsetzungen zu offener oder geschlossener Bauweise getätigt . Gleichzei -

tig erfolgt eine klare Unterscheidung der beiden Gebietstypen bezüglich der möglichen 

baulichen Nutzungen.  

 

In Bereich des Sportplatzes definieren Baugrenzen ein Fenster für bauliche Hauptanlagen 

(Vereinsheim), während zweckgebundene Nebenanlagen auch außerhalb dieses Fensters 

errichtet werden können. Hierdurch wird eine klare Trennung zwi schen dem Vereinsheim 

im nördlichen Teilgebietsbereich und dem Rasenplatz im südlichen Teil getroffen. Die be -

stehende Funktionstrennung bleibt entsprechend weiterhin erhalten. Zum Betrieb eines 

Rasensportplatzes sind verschiedenste Nebenanlagen erforderli ch. Dies kann den schon 

beschriebenen Ballfangzaun umfassen, aber auch Tore und Eckfahnen und in den fortge -

setzt trocken -heißen Sommern zunehmend relevant auch Bewässerungsanlagen bis hin zu 

einer Flutlichtanlage, welche am aufgegebenen Spielfeld bereits besteht.  

 

Die Baufenster in den Sondergebietsflächen greifen weit, gleichzeitig sind die Restriktio -

nen zur Errichtung von baulichen Anlagen auch umfassender. Diese sind einzig innerhalb 

der Baufenster zu errichten. Eine Ausnahme stellen naturgemäß die Ein friedungen der An -

lagen dar. 

 

 

3.8 Flächen für Nebenanlagen , Stellplätze etc.  

Wie zuvor beschrieben , bestehen für den Sportplatz und die Sondergebietsflächen unter -

schiedliche Festsetzungen zu Nebenanlagen . Aufgrund der bestehenden und weiterhin 

einzuhaltenden Trennung zwischen Haupt- und Nebenanlagen im Bereich des Sportplatzes 

gilt das dortige Baufenster nur für Haupt anlagen, während dem B etrieb des Sportplatzes 

dienende Nebenanlagen auch außerhalb errich tet werden  können. Da z.B. auch Tore und 

selbst Eckfahnen bauliche Anlagen darstellen sind diese naturgemäß allgemein im Bereich 

des Sportplatzes zulässig.  

Die weitgreifenden Baufenster im Bereich der Sondergebietsflächen benötigen dagegen 

keine entspreche nden Regelungen. Einzig bodengleiche bauliche Anlagen wie Stellplätze 

und Erschließungen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.  

 

 

3.9 Bauverbotszone 

Entlang der L  230 bestehen auf 20 m vom Fahrbahnrand Bauverbotszonen. Diese existie -

ren zu einen , um einen möglichen zukünftigen Ausbau der Straße zu ermöglichen, zum 

anderen um den Verkehr negativ beeinflussende Nutzungen zu unterbinden (z.B. Sichtbe -

hinderungen durch Gebäude oder Ablenkung durch großflächige Reklame). Die vorgesehen 
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Nutzung von Flächen entlang der L  230 als Photovoltaikanlage  widerspricht dieser Bau -

verbotszone.  

 

Aus diesem Grund wird eine Regelung nach Baugesetzbuch angewandt, in der erst nach 

Eintreten eines bestimmten Zustandes eine bestimmte Regelung greift. Im vorliegenden 

Fall muss eine vertragliche Regelung in Form einer Rückbauverpflichtung zur Zufriedenheit 

beider Seiten (Projektierer Photovoltaik und Landesbetrieb Mobilität) getroffen sein, bevor 

eine entsprechende bauliche Nutzung der Bauverbotszone möglich wird. Eine entspre -

chende Regelung (Ausnahme) ist nach §  22 Landesstraßengesetz möglich. Mit der vorlie -

genden Regelung kann der Bebauungsplan auch vor einer vertraglichen Regelung Rechts -

kraft erlangen.  

 

 

3.10  Flächen für die Wasserwirtschaft und Regelungen des Wasserabfluss es 

Innerhalb des Bebauungsplanes verläuft parallel zur Erschließung des Sportplatzes und 

eines nördlich gelegenen Wanderparkplatzes eine Betonrinne. Diese wird nachrichtlich 

übernommen. Die Planung führt zu keinen Veränderungen in diesem Bereich. Es findet  

keine zusätzliche Einleitung von Oberflächenwasser in die Rinne statt.  

 

 

3.11 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

Die Planung befindet sich sowohl in einem Landschaftsschutzgebiet als auch einem Na -

turpark an den Ausläufern des Soonwaldes . Aus diesem Grund muss die landschaftliche 

Wirkung des Plangebiets besondere Berücksichtigung in den Festsetzungen finden. Hierzu 

finden Festsetzungen zur Fassaden- und Dachgestaltung  statt.  

 

Um eine landschaftsangemessene Gestaltung der Hauptgebäude am S portplatz auch lang -

fristig zu gewährleisten, werden Vorgaben zur Farbigkeit über den sogenannten Remissi -

onswert gemacht. Dieser Wert beschreibt vereinfacht gesagt wie intensiv die Rückstrah -

lung von Licht ist. So wird ein sehr dunkler Farbton (Schwarz) e inen sehr geringen Wert 

aufweisen, während ein grelles Weiß , aber auch Signalfarben einen sehr hohen Wert auf -

weisen. Mit der Festsetzung wird der Farbintensitätsbereich entsprechend eingeengt , 

ohne konkrete Beschränkungen zur allgemeinen Farbigkeit vorneh men zu müssen. Remis -

sionswerte existierten für alle RAL -Farbtöne, sodass eine praktische Umsetzung der Fest -

setzung unproblematisch ist.  

 

Die Dachgestaltung sieht an Hauptgebäuden einen Erhalt des Bestandes vor. Mit einer 

Festsetzung von geneig ten Dächern  zwischen 20° und 45 ° sowie Pultdächern mit einer 

geringfügig niedrigeren Neigung von 15° wird der bestehende Charakter des Sportplatz -

bereichs gesichert. Eine Errichtung von Hauptgebäuden ist im Bereich der Photovoltaikan -

lagen nicht vorzusehen, weshalb d ie Festsetzung in diesem Bereich keine Bedeutung be -

sitzt. Nebenanlagen wie z.B. Trafostationen bestehen häufig aus Fertigteilen, sie können 

daher auch mit flacher Dachform ausgeführt werden. Ziel ist es entsprechend nicht, Funk -

tionsgebäuden einen histori sierenden Charakter zu geben.  

 

Gleichzeitig sind natürlich Anlagen, welche die Ökobilanz von Gebäuden verbessern, ins -

besondere im unmittelbaren Umfeld von nicht a n bauliche Anlagen Gebundene PV -

Anlagen wie z.B. Solarzellen oder Dachbegrünungen allgemein z ulässig. 
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Photovoltaikanlagen werden immer wieder Ziel von Diebstahl und müssen daher hinrei -

chend gegen das Eindringen unbefugter Personen geschützt werden. Hierzu müssen Ein-

friedungen  ausreichender Höhe errichtet werden können. Abweichend von den Vorgaben 

der Landesbauordnung (§ 62 Genehmigungsfreie Vorhaben) können im Plangebiet ent -

sprechend Einfriedungen von bis zu 2,5 m Höhe über dem anstehenden Gelände errichtet 

werden. Die Festse tzung gilt für das gesamte Plangebiet, da die entsprechende Zaunan -

lage ggfs. auch auf der Seite des Sportplatzes errichtet werden kann.  

 

In den letzten Jahren wird in der Garten - und Freiflächengestaltu ng zunehmend auf Schot -

tergärten gesetzt. Diese entsp rechend in ihrem Charakter in keinster Weise dem vorgese -

henen Gebietscharakter und werden somit ausgeschlossen.  

 

 

3.12 Landschaftspflegerische Festsetzungen  

Ziel der Planungen im Bereich des Sportplatzes ist ein Bestandserhalt mit den Möglichkei -

ten einer moderaten, zweckgebundenen baulichen Entwicklung (z.B. Flutlichtanlage). Die 

bestehende randliche Eingrünung soll dabei erhalten und entwickelt werden. Hierzu wer -

den alle gehölzbestandenen Bereiche des Plangebiets mit einer Pflanzbindung zum Erhalt 

festgesetzt.  

 

Die PV-Anlage im nördlichen Teilgebiet im Bereich des aufgegebenen Spielfeldes werden 

Ausgleichsmaßnahmen mit einem guten Entwicklungspotenzial festgesetzt, indem die dor -

tigen Rasenflächen durch eine extensive Bewirtschaftung zu einer Ab magerung und zu -

nehmenden Artenvielfalt führen werden. Es wird entsprechend gemäß A1 eine extensive 

Bewirtschaftung von nicht von Solarmodulen  überstellten Flächen festgesetzt.  

 

 

 

 

4.  Ver- und Entsorgung  

Mit den Leitungsträgern werden rechtzeitig vor Baubegin n die verfügbaren Trassen, die 

Einzelheiten der Bauausführung sowie die Koordination mit den anderen Leitungsträgern 

abgestimmt.  Mit Ausnahme der Errichtung von Stromleitungen für eine Einspeisung der 

durch die PV -Anlagen erzeugten Elektrizität erfolgt kei ne Veränderung der Bestandssitua -

tion.  

 
























































